
Gebührenordnung 
(Für Ihre Unterlagen)

I. Das Schuljahr:
Die Anmeldung verpflichtet für das ganze Schuljahr, beginnend am 01. September bis
31. August des Folgejahres. Ferien und Feiertagsordnung richten sich nach den für die allgemein
bildenden Schulen geltenden Bestimmungen. Eine Aufsicht besteht nur während des Unterrichts.
Wöchentlich wird eine Unterrichtsstunde erteilt. Die Musikschule verpflichtet sich zur Unterrichts-
erteilung für ein ganzes Schuljahr.

II. Die Kosten des Unterrichts:
Die Aufwendungen der Musikschule werden aus den Leistungen der Eltern, aus Mitgliedsbeiträgen 
und Spenden aus öffentlichen Mitteln gedeckt. Die Unterrichtsgebühren werden zum 01. des 
Folgemonats abgebucht. Die Musikschule Hemau e. V. erfüllt ausschließlich und unmittelbar 
begünstigte, gemeinnützige Zwecke.

III. Unterrichtszahlungen:
Gebühren: Die folgenden monatlichen Gebühren errechnen sich aus der
Gesamtjahresgebühr. Sie sind für 12 Monate zu entrichten!

Fach Minuten monatlich 
Minderjährige Erwachsene

jährlich 
Minderjährige Erwachsene

Musikalische Früherziehung 45 25,00 € 300,00 €

Einzelunterricht: 30 55,00 € 70,00 € 660,00 € 840,00 €

45 82,00 € 105,00 € 984,00 € 1.260,00 €

60 110,00 € 140,00 € 1.320,00 € 1.680,00 €

Blockflöte:

2er Gruppe 30 30,00 € 360,00 €

45 41,00 € 492,00 €

3er Gruppe 30 21,00 € 252,00 €

45 30,00 € 360,00 €

4er – 5er Gruppe 30 18,00 € 216,00 €

45 23,00 € 276,00 €

Gruppenunterricht:

2 Schüler 30 30,00 € 35,00 € 360,00 € 420,00 €

2 Schüler 45 41,00 € 50,00 € 492,00 € 600,00 €

3 Schüler 45 30,00 € 360,00 €

4 Schüler 45 23,00 € 276,00 €

Veeh-Harfe: (14tägig) 60 65,00 €

Ensemble: 45-60 15,00 € 180,00 €

Für Schüler, die nicht im Landkreis Regensburg wohnen, wird zusätzlich ein Gastschulbeitrag von
monatlich 6 € erhoben. Für Kinder, die ausschließlich an Ensemblefächern teilnehmen, berechnen wir 
monatlich 15 €.

Ermäßigung: Für Geschwister und bei Belegung eines Zweitfaches verringert sich der Unterrichtsbeitrag 
um 10 % auf das günstigere Unterrichtsfach. Bei Vorlage einer entsprechenden Bescheinigung
gewähren wir für Schüler, Studenten und Auszubildende einen Nachlass.
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Mitgliedschaft beim Förderverein Musikschule Hemau e. V.
Zusätzlich ist die Mitgliedschaft im Förderverein (Mitgliedsbeitrag jährlich 15 €) erforderlich. Die Beendigung der 
Mitgliedschaft im Förderverein der Musikschule hat schriftlich mit einer Frist von drei Monaten zum 
Jahresende (31.12.) zu erfolgen. Bei der Musikschule kann man auch nach Beendigung eines aktiven Unterrichtsjahres weiterhin 
passives Mitglied bleiben, darüber würden wir uns sehr freuen.
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